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I. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Ca. 1,7 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr.8183 wird begrenzt durch die Straßen: Alfredistraße, Gustav- 
Hicking-Straße, Steeler Straße. Bernestraße. Eine entsprechende 
Signatur setzt den Grenzverlauf im Plan eindeutig fest. 

rr.Planunasrechtliche Ausaanassituation 

Für den Geltungsbereich des neu aufzustellenden Bebauungsplanes 
Nr. 8183sind die Festsetzungen aus den Durchfiihrungs- 
planen Nr. 152 (westlicher Bereich) und Nr. 117 (östlicher 
Bereich) reditsverbindlich. Die Grenze zwischen diesen beiden 
D-Plänen wird gebildet durch die östlichen FlurstUcksgrenzen der 
FlurstUcke 117, 128 und 131. Die Festsetzungen der 0.g. D-Pläne 
sind bis auf j e  eine Ausnahme realisiert worden: 

Der Anschluß der im D-Plan 152 festgesetzten und in der brtlich- 
keit vorhandenen Wegeverbindung von der Alfredistraße zum-im 
D-Plan 117 festgesetzten- Offentlichen Kinderspielplatz im 
Blockinnenbereich (FlurstUcke 117, 128) wurde nicht gebaut, weil 
die nördliche Teilfläche des festgesetzten Kinderspielplatzes 
(FlurstUck 117) -ein baumbestandener privater Hausgarten- d i e  
durch diese Wegeverbindung erschlossen werden sollte, bisher 
nicht fUr den Kinderspielplatzausbau zur VerfUgung stand. 

D i e  Betreibung einer Durchftihruiig 
dieses Anschlusses und damit die Einbeziehung des Privatgartims 
(FlurstUck 117) in den Spielplatz erscheint nicht mehr sinnvoll und 
erforderlich. Einmal wäre ein Anschluß wegen der gegebenen 
topographischen Situation am Anschlußpunkt -Ca. 5 , 0 0  m Hdhen- 
differenz- technisch sehr aufwendig und teuer, zum anderen mißte einer 
Aufbereitung dieser Fläche xur Spielplatzfltiche eine weitgehznde 
Niederlegung de; hier Lorhandenen, z.T. hochstämmigen Baumbestandes 
vorausgehen. Das kann aber nicht in Frage kommen, weil die private 
GrUnfläche -als solche wird diese auch im vorliegenden nauen 
B-Plan-Entwurf festgesetzt- schon jetzt als Grünkulisse und 
kleinklimatisch wirksame Au~gleichsfllche eine wichtige Funktion 



erfUllt und damit entscheidend zur Qualität des Wohnumfeldes 
im Blockinnenbereich beiträgt. Ferner ist vom Bedarf her 
gesehen eine flächenmäßige Ausweitung des Spielplatzes, der 
keine starke Inanspruchnahme erfährt. nicht erforderlich. 

Flächennutzungsplan (FNP)-Darstellungen: 

Gesamter Verfahrensbereich 
Kerngebiet (MK) 

111. Erforderlichkeit der verbindlichen Bauleitplanung 

Es ist ein erklärtes generelles Ziel, die Wohnfunktion i n  der 
0 Essener Innenstadt und in ihren angrenzenden Bereichen zu stärken 

und auszuweiten und einer weiteren Verdrlngung entgegenzuwirken. 
Gleichwohl besteht der berechtigte Anspruch anderer - z.T. noch 
ansässiger- typischer Kerngebietsnutzungen auf planerische 
Beriicksichtigung im innenstädtischen Kerngebiet weiter fort. 

Da Wohnen und übrige Kerngebietsnutzung sich grundsätzlich gegen- 
seitig nicht ausschließen, die Kerngebietsnutzung in der Praxis 
aber erfahrungsgemäß allgemein die stlrkere Durchsetzungsfähigkeit 
i n  der direkten Konkurrenz mit der Wohnnutzung gezeigt hat und 
zeigt, bedarf es der Bauleitplanung, um einen Ausgleich dieser 
Nutzungsinteressen z u  ermsglichen und zu sichern. 

Der Blockbereich Alfredistraße/Steeler Straße ist Teil des durch 
den Cityring von der Innenstadt getrennten, stark von Gewerbe und 
Tertiarnutzung durchsetzten Ostviertels, das jedoch noch deutlich 
vom Wohnen geprägt ist. 

Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre im unmittelbaren 
Nachbarschaftsb6reichW-insbesondere durch den Bau des Rathauses 
und des City-Centers- sind die AnsprUche an Nutzungsvielfalt 
-erhShte Nachfrage nach Einstellplätzen, Tertiärfllchen. Wohnungen- 
und an das städtebauliche Erscheinungsbild hier stark angewachsen. 



Die Festsetzungen der unter 11. genannten, wirksamen 
DurchfUhrungspläne aus den Jahren 1959 und 1956 erm6glichen fUr 
das gekennzeichnete Verfahrensgebiet keine weitere bauliche 
Entwicklung. Für diesen Zweck ist die Aufstellung eines neuen 

Bebauungsplanes erforderlich. 

IV. Städtebau1 iche '~usgangssituation 

FUr den Verfahrensbereich lassen sich deutlich 3 Teilbereiche 
definieren 

- i m  Westen, der Bereich der Synagoge 

- i n  der Mitte, der Bereich des Parkhauses mit Gaststätte 
und Kfz.-Service-Anlagen 

- im Osten. der Bereich der Wohnbebauung mit Ladennutzung 
in den Erdgeschossen und z.T. gewerblichen Nutzungen in 
den Hqbereichen. . . 

Bei Analyse dieser drei Teilbereiche unterschiedlicher Nutzung 
wird deutlich. daß ein jeweiliges Erfordernis für bauliche 
Umgestaltung und nutzungsbexogene Verlnderung unterschiedlich 
stark ist bzw. gar nicht besteht. 

Während für den Bereich der Synagoge -sie ist Gedenkstltte u n d  
Baudenkmal- keine Veränderungen in Betracht gezogen werden. irn 
Bstlichen Bereich keine wesentlichen Verlnderungen aufgrund der 
Realsituation in Frage kommen, bedarf der zentrale Bereich des 
Parkhauses einer grUndllchen situationsbezogenen Oberplanung, 
denn die Einpassung des Parkhauses in die umliegende Bebauung 
ist städtebaulich und architektonisch unbefriedigend gelöst: 
Im Westen das Stadtbild mit der prlgenden ehemaligen Synagoge, 
ein Zeugnis hoher architektonischer Qualität der Jugendstilepoche, 
das noch unter PenkmaLschutz gestellt werden soll, im Osten 
eine viergeschossige Wahnbebauung, dazwischen, ohne 
gestalterische Beziehung zu seiner Nachbarschaft und ohne 
Berilcksichtigung seiner zentralen City-Lage, ein an der Steeler 
Straße I-geschossiges reines Zweckbauwerk zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen mit Kfz.-Service-Einrichtungen. 



Eine deutliche Verbesserung dieser städtebaulichen Situation 
ist erforderlich. 

Verbunden mit diesem Erfordernis ist die Schaffung von Flächen 
für Nutzungen. für die in dieser zentralen Innenstadtlage - vornehm- 
lich durch Rathaus, City-Center, Hauptbad, Volkshochschule. Kath. 
Stadthaus, Gesundheitsamt - eine deutliche Nachfrage besteht. 
Dies sind .in erster Linie: - Pkw-Einstellplätze, 

- Büro- U. Gewerbeflächen (Tertiärnutzung) 

- Wohnungen. 
V. Planinhalt 

a Der gesamte Verfahrensbereich wird gemäß der Darstellung des FNP als 

Kerngebiet festgesetzt. Der Bereich der Synagoge wird entsprechend 
seinen Nutzungen (Museum. Gedenkstätte. Archiv) als Fläche f U r  den 
Gemeinbedarf festgesetzt. Die Synagoge. erbaut 1912 durch Architekt 
Prof. KBrner. ist alten jiidischen Tempelbauten nachgebildet. Sie 
gilt als ein Meisterwerk der Architektur. Die städtebauliche, aber 
auch plastische und handwerkliche Qualität hat bei aller Zeit- 
bedingtheit der architektonischen Aussage eine prägende Wirkung auf 
das Bild der Stadt. Auch wird hier die Erinnerung an die 2500 
jüdischen Essener BUrger wachgehalten. die in der Zeit des Nationdl- 
sozialismus sterben mußten. Um das Gebäude der Nachwelt zu erhalten. 
ist deswegen eine textliche Festsetzung gemäß § 39h BBauG -Erhaltung 
baulicher Anlagen- getroffen worden. In diese Festsetzung ist auch 
das Gebäude Steeler Straße 29, ehemals Haus des Rabbiners, heute 
Stadtarchiv. mit einbezogen, da es baulich mit der Synagoge verbunden 
ist und architektonisch zum Baukbrper der Synagoge gehbrt. 

Die Parkhausanlage wird in ihrem Bestand bestätigt und erhalt 
bauliche Erweiterungsmbgltchkeiten: Der Bereich der bestehenden 
Tankstelle an der Alfredistraße wird fUr eine 5-geschossige über- 
bauung festgesetzt, um der Nachfrage nach Tertiärfliichen nachzukoinmen 
und um zu erreichen. daß d i e  Front des Parkhauskomplexes zur 
Alfredistraße durch die Verlagerung eines Bauteiles Gliederungs- 
und Gestaltungsmbglichkelten erh&ilt. die der stadtebaulich- exponierte.^ 

Lage als Nachbar der vorab beschriebenen Synagoge und in nächster 
Nähe zum Rathaus angemessen sind. 



Gemlß S 17 (10) BauNVO ist daher die Uberschreitung der gemlß 
5 17 ( 1 )  BauNVO hbchstzullssigen Geschoßfllchenzahl von 2,2 um 
0.2 auf 2.4 gerechtfertigt. Die Oberschreitung der GFZ um 0.2 
wird durch die Unterschreitung der GRZ um 0.2 sowie die Be- 
schrankung auf 5 Vollgeschosse ausgeglichen. Eine Beeintrlchti- 
gung Bffentlicher Belange besteht hierdurch nicht. Dies wurde 
im Beteiligungsverfahren deutlich. 

Durch die Festsetzung von maximalen Hbhen aber "Normal-Nulla (NN) 
fUr die obersten Parkebenen ergeben sich fUr das Parkhaus zur 
Oberwiegenden Unterbringung der notwendlgen Stellplltze fRr die 

8 neue Randbebauung in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche 
Aufstockungsmbglichkeiten von 1 und 2 Ebenen. Wahrend gegenOber den 
Wohnhlusern Alfredistr. 28-32 nur eine zusltzllche Ebene mbglich 
ist. sind im Ubrigen Bereich zwei zusltzliche Parkebenen mbglich. 

Eine Neugestaltung der sich stadtebaulich sehr bescheiden darstel- 
lenden Parkhausfront an der Steeler Straße wird ertiffnet durch die 
Festsetzungen fUr eine Erglnzungsbebauung fUr Tertilrnutzungen und 
Wohnungen, die in ihrem vorgelagerten Teil 4 Geschosse und in! ruck- 
wlrtig anschließenden Teil 2 Geschosse, aufstehend auf der obersten 
Parkebene, aufweist. Der Ausbau eines Dachgeschosses ist mbglich. 

Der Bereich der Erglnzungsbebauung wird vertikal wie folgt gegliedert: 
@ Bauteil "An: 1. Geschoß Parkhaus. 2. und 3. Geschoß Tertilrnutzung. 

4. Geschoß (und evtl. Dachgeschoß) Wohnungen. Ia Bauteil *Ba umfaBt 
die Parkhausnutzung auch das 2. Geschoß. 

Die Uberschreitung der gemaß S 17 ( 1 )  BauNVO hUchstzulMssigen Ge- 
schoßflachenzahl von 2.2 auf 5.0 erfolgt geaaß 5 17 ( 9 )  BauNVO, um 
den Bestand zu sichern und um die oben beschriebene stldtebaulich 
erforderliche Erganzungsbebauung zu erabglichen. Uffentliche Belange 
sind durch die Oberschreitung - gemlß Beteiligungsverfahren - nicht 
berUhrt. 



Eine Beeinträchtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ist durch die Realisierung der fest- 
gesetzten NeubaumBglfchkeiten des B-Planes nicht gegeben. Die 
Immissionssituation im Blockinnenbereich ist nachgewiesenermaßen 
nicht kritisch; 2.B. werden die Immissionskennzahlen der VDI-Richt- 
linie 2310. ab denen Oberhaupt erst eine nähere Untersuchung er- 
forderlich wird. deutlich unterschritten. Es kann davon ausgegangen 
werden, daß ein Plus von Ca. 100 Stellplatzen keine wesentliche 
Veränderung auf die Immissionssituation im Blockinnenbereich haben 
wird. Auch sind die Abstandsfllchen so gewahlt, daß eine Beeintrachti- 
gung der Anwohner durch ggf. verminderten Licht- und Sonneneinfall 

e graduell unerheblich sind und klar den Bereich des zumutbaren nicht 
Uberschreiten. 

Die Festsetzungen fUr den Bstlichen Bereich des Verfahrensgebietes 
orientieren sich weitgehend am Bestand: 

Oberhalb des Ergeschosses sind nur Wohnungen zulassig. in den Erd- 
geschossen sind die allgemein zulassigen Kerngebietsnutzungen zu- 
18ssig. Die im Blockinnenbereich vorhandenen nichtstorenden Gewerbe- 
betriebe werden durch Einbeziehung in die Oberbaubare Flache be- 
stätigt. 

Bestatigt werden auch durch entsprechende Festsetzungen im Block- 
@ innenbereich der vorhandene Kinderspielplatz als bffentliche GrOn- 

fläche und der Hausgarten auf dem FlurstUck 117 als private GrOn- 
flache, sowie die Baumreihe an der Wordfront des Parkhauses. HierfOr 
soll durch die Festsetzung "Baume und Straucher erhalten. ggf. er- 
neuern" sichergestellt werden. daß Ober den Schutz der hier wirksamen 
Baumschutzsatzung hinaus, durch den Ersatz naturlichen oder herbei- 
gefahrten Ausfalls von Baumen gesichert ist. 

Auf den FlurstUcken 130 und 129 (teilweise) wird eine Belastungs- 
flache festgesetzt: 



Das Parkhaus wurde zu einer Zeit konzipiert, als die Steeler Straße 
noch in zwei Fahrtrichtungen befahrbar war. Der jetzt nur noch nach 
DurchfOhrung einer Maßnahme zur Wohnumfeldverbesserung zulassige 
Einbahnverkehr laßt einen Wechsel von Fahrzeugen von der Waschhalle 
in das Parkhaus Ober die Steeler Straße nicht mehr zu. Zur Zeit ist 
hierfUr eine (unnbtige) Blockumfahrung erforderlich. Die Strecke 
fOr das Umsetzen eines Fahrzeuges von vorher Ca. 3 0  m ist auf Ober 
1/2 km angewachsen. 

Ein parkhausinterner Anschluß der Waschhalle durch Umbauten ist 
wegen unterschiedlicher Fußbodenhßhen und fehlender Anrampungsstrecken 

@ technisch nicht mbglich. Die Festsetzung ist sowohl im Interesse des 
Parkhausbetreibers wie auch - durch eine Reduzierung vermeidbarer 
Emmissionen - im allgemeinen öffentlichen Interesse. 
Der Zugang zum Kinderspielplatz 1st so breit, daß von vornhereln durch 
ein gelegentliches Nebeneinander von Auto und Fußganger keine hUhere 
Geflhrdung durch das Geh- und Fahrrecht eintritt, als das bei vergleict 
baren Situationen im Stadtgebiet der Fall ist. 

VI. Zahlenwerte/Ausweisung- 

a) Wesentliche ca.-Flächengr6ßen 

Gesamtverfahrensgebiet ca. 17.000 ip 
2 

Kerngeblet ca. 12.770 m 2 

darin Flachen forden Gemeinbedarf 
(Synagoge) ca. 2.540 m 2  
Offentliche GrDnfllche (Kinder 
spielplatz) ca. 750 m2  
Private GrOnflache CI. 435 m 2  

b) Art und Maß der baulichen Nutzung 

Kerngebiet (MK) mit geschlossener Bauweise mit - Grundflachenzahl (GRZ) 0 , 6 ;  0.8; 1,O 
- Geschoßfllchenzahl (GFZ) 1,8; 2.0; 2,2; 2,4; 5,O 
- Zahl der Vollgeschosse (Z) I, 111, Iv, V 



C) Stellplätze im Parkhaus 

- vorhandene Stellplltze 320 
- neu hinzukommende Stellplätze ca. 100 

- Gesamtzahl der Stellplätze ca. 430 

VII. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen werden nicht erforderlich. 

. 
VIII. Kosten 

Der Verfahrensbereich ist voll erschlossen. 
Der Stadt entstehen keine Kosten. 

IX. Aufhebung rechtsverbindlicher Durchführungspläne 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 8/83 gelten die 
Festsetzungen der Durchführungsplane 

Nr. 152 Essen-Altstadt Ost, 1. Erglnzung 
Nr. 117 Essen-Altstadt Ost 
Nr. 118 Innenstadt 

8 
als aufgehoben, soweit sie das Verfahrensgebiet betreffen. 
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